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Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr un-
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0800 223 223 oder +43/1/515 05-0 
 
persönlich: Die Mitglieder der Volksanwalt-
schaft halten regelmäßig Sprechtage in den 
Bundesländern ab. Aktuelle Sprechtagstermi-
ne erhalten Sie unter: 
www.volksanwaltschaft.gv.at oder bei unserem 
telefonischen Auskunftsdienst. Auf unserer 
Homepage finden Sie auch ein elektronisches 
Beschwerdeformular. 
 
Je mehr Informationen Sie uns zur Verfügung 
stellen, umso schneller und effizienter können 
wir Ihr Anliegen bearbeiten. In jedem Fall be-
nötigen wir Ihren Namen, Adresse, Telefon-
nummer und den Grund Ihrer Beschwerde. 
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Volksanwaltschaft 

 
 

Krankheit und Unfall 



Bei diesen Anliegen helfen wir 
 
Wenn Sie Probleme mit einer gesetzlichen 
Krankenkasse (z.B. Gebietskrankenkasse, 
SVA der gewerblichen Wirtschaft, usw.) oder 
einer gesetzlichen Unfallversicherungsanstalt 
(z.B. AUVA) haben, sind Sie bei der Volksan-
waltschaft jedenfalls richtig. 
 
Typischerweise geht es bei unseren Fällen um 
die Kostenübernahme für spezielle Medika-
mente, medizinische Behandlungen und Ret-
tungseinsätze, um Fragen der Rezeptgebüh-
renbefreiung sowie des Kranken- oder Wo-
chengeldes. Auch bei Problemen mit Kranken-
behandlungen im Ausland versuchen wir den 
Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite zu ste-
hen und klären ab, ob eine Leistungspflicht 
einer inländischen Krankenkasse besteht. Ein 
weiterer großer Bereich umfasst Angelegenhei-
ten des Beitrags- und Versicherungswesens. 
Im Detail geht es dabei meist um Probleme im 
Zusammenhang mit der Beitragspflicht und 
Beitragsfestsetzung. 
 
In der Unfallversicherung sind die zentralen 
Themen die Anerkennung von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten und die daraus resultie-
renden Ansprüche, etwa solche auf Versehr-
tenrente. 

So können wir helfen 
 
Jede Beschwerde gegen eine Krankenkasse 
oder Unfallversicherungsanstalt wird von uns 
rechtlich geprüft. Sie werden so rasch wie 
möglich vom Ergebnis der Überprüfung ver-
ständigt. 
 
Eine solche Prüfung ist aber nicht Selbst-
zweck. Wenn wir Fehler im Vorgehen der Be-
hörde aufdecken, so setzen wir alles daran, 
dass diese behoben werden und die Betroffe-
nen zu ihrem Recht kommen. So können wir 
etwa Nachzahlungen von Geldleistungen oder 
die nachträgliche Übernahme von Behand-
lungskosten bzw. generell die nachträgliche 
Aufhebung von negativen Entscheidungen 
empfehlen. Das Sozialversicherungsrecht bie-
tet hier glücklicherweise gute Rahmenbedin-
gungen für nachträgliche Korrekturen. 
 
Die Volksanwaltschaft agiert dabei aber nicht 
wie eine „klassische“ Anwaltskanzlei. Wir ver-
fassen also keine Berufungen oder Einsprü-
che. Wir versuchen außerhalb der regulären 
Instanzenzüge eine Lösung zu erreichen und 
verstehen uns als Vermittler zwischen Bürge-
rInnen und Behörde. Gerade im Sozialbereich 
funktioniert das recht gut, obwohl die Volksan-
waltschaft über keine Zwangsmittel gegenüber 
den Behörden verfügt. Unsere „Waffen“ sind 
gute Argumente und Überzeugungsarbeit. 

Auch Ihre Mitwirkung ist gefragt 
 
Eines vorweg: Die Dienstleistungen der Volks-
anwaltschaft sind für Sie natürlich gratis. Was 
wir von Ihnen aber benötigen sind ausreichen-
de Informationen über Ihr Anliegen bzw. über 
Ihren Fall. 
 
Bitte geben Sie uns jedenfalls, Ihren Namen, 
Ihre Wohnadresse, eine allfällige Telefonnum-
mer, die Behörde, mit der Sie unzufrieden sind, 
und – im Sozialrechtsbereich generell sehr 
wichtig – Ihre Sozialversicherungsnummer 
oder Ihr Geburtsdatum bekannt. Das ermög-
licht uns bei den Sozialbehörden alle wichtigen 
Fakten über Ihren Fall in Erfahrung zu bringen. 
 
Jedenfalls von Vorteil ist es auch, wenn Sie 
uns bereits vorliegende schriftliche Entschei-
dungen der Behörde, Briefe oder sonstige Un-
terlagen zur Verfügung stellen.  
 
Bitte schicken Sie uns aber immer nur Kopien 
und keine Originale. 


